
Der Stadtverordnetenvorsteher Viernheim, 23.11.2011 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

B e t r . :  Sitzungen des Sozial- und Kulturausschusses  
 (Sport, Bildung, Jugend, Familie) 

Am M i t t w o c h ,  dem 30.11.2011, um 18:30 Uhr, findet im Ratssaal des  
Rathauses die nächste Sitzung Sozial- und Kulturausschusses (Sport, Bildung,  
Jugend, Familie) statt. 

T A G E S O R D N U N G :  

 1. Wahl des/der Vorsitzenden 

 2. Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden 

 3. Interkulturelle Jugendbildungsarbeit am Beispiel des Projektes „Türöffner“ und des in 
terkulturellen Chors „Music for Future“ 

 4. Internationale Jugendbildungsarbeit 
Hier: internationales Camp der Deutschen Pfadfinderschaft  
„Stamm Folke Bernadotte“ 

 5. Konzept Jugendförderung 
hier: Herstellung von Räumlichkeiten zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schule auf 
dem Gelände der Friedrich Fröbel Schule 

 6. Finanzierung der Schulsozialarbeit an der Alexander-von-Humboldt-Schule und Fried-
rich-Fröbel-Schule 

 7. Änderung der Gebührenordnung für das Viernheimer Bürgerhaus 

 8. Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2012 

 9. Verschiedenes 

10. nicht öffentlicher Teil der Sitzung 
1. Anträge zur Ausbildungsplatzförderung nach den Richtlinien der Stadt Viernheim zur 
Förderung von Ausbildungsmöglichkeiten chancenschwacher Jugendlicher (Richtlinien 
sind in der Anlage beigefügt) 
1.1. Bericht zur bisherigen Förderung von Ausbildungsverhältnissen 
1.2. Neuanträge 
1.3. Förderbeträge im Jahr 2011 

 
 

Viernheim, den 23.11.2011 

gez. Dr. J. Ritterbusch 

Der Stadtverordnetenvorsteher 
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Protokoll-Nr. 6/2011       Viernheim, den 05.12.2011  

 
P R O T O K O L L  

 

Zu der auf M i t t w o c h , den 30.11.2011,  um 18:30 Uhr, im Ratssaal des  
Rathauses anberaumten Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses  

(Sport, Bildung, Jugend, Familie) waren erschienen: 

VOM SOZIAL- UND KULTURAUSSCHUSS  
(SPORT, BILDUNG, JUGEND, FAMILIE): 

SPD:    Baus, Michael Stv. – Vorsitzender -  
   - Sitzungsleitung ab TOP 2 - 

 Dilekci, Sahime Stve. 
 Mayer-Kotlenga, Nina Stve. 
 Neuß, Peter Stv. 
 Dr. Ritterbusch, Jörn Stv.-Vorsteher (für Stv. Maximilian Wohlfart) 

   - Sitzungsleitung bei TOP 1 - 

CDU:  Gutperle, Jürgen Stv.   (für Stv. Torben Kruhmann) 
 Kempf, Bastian Stv.   (für Stve. Dominique Roth) 
 Schübeler, Norbert Stv. 
 Winkler, Christoph Stv. 

GRÜNE: Haas, Bernd Stv. 
Helbig, Marcella Stve. 

VOM MAGISTRAT: 
 Baaß, Matthias  Bürgermeister 

VON DER VERWALTUNG: 
 Finkbeiner, Bernhard KuBuS 
 Haas, Walter Amt f. Soziales u. Standesamt (ging 19:55 Uhr) 
 Schahn, Kathrin KuBuS  (ging 19:05 Uhr) 
 Schneider, Stephan KFS-Büro 
 Stöppel, Klaus-Dieter KuBuS  (kam 18:40 Uhr) 

GÄSTE: 
zu TOP 3: Chor „Music of Future“    (ging 19:05 Uhr) 
zu TOP 4: Müller, Gabi Vhm. Pfadfinder (ging 19:30 Uhr) 
 Frey, Alexander Vhm. Pfadfinder (ging 19:30 Uhr) 

ALS SCHRIFTFÜHRERIN: 
 Funk, Sandra Verwaltungsfachangestellte 

VON DER PRESSE:   ZUHÖRER: 
Tageblatt   Frickel, Michael 
Südhessen Morgen 
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♦ - ♦ - ♦ - ♦ - ♦ 

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Jörn Ritterbusch eröffnete um 18:30 Uhr die Sitzung, be-
grüßte alle Anwesenden und stellte die form- und fristgerechte Einladung sowie die Be-
schlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Gegen das Protokoll 5/2011 wurden keine Einwände erhoben. 

♦ - ♦ - ♦ 

T A G E S O R D N U N G : 

 1. Wahl des/der Vorsitzenden 
 2. Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden 
 3. Interkulturelle Jugendbildungsarbeit am Beispiel des Projektes „Türöffner“ und 

des interkulturellen Chors „Music for Future“ 
 4. Internationale Jugendbildungsarbeit 

Hier: Internationales Camp der Deutschen Pfadfinderschaft „Stamm Folke  
Bernadotte“ 

 5. Konzept Jugendförderung 
hier: Herstellung von Räumlichkeiten zur Vernetzung von Jugendarbeit und 
Schule auf dem Gelände der Friedrich-Fröbel-Schule 

 6. Finanzierung der Schulsozialarbeit an der Alexander-von-Humboldt-Schule und  
Friedrich-Fröbel-Schule 

 7. Änderung der Gebührenordnung für das Viernheimer Bürgerhaus 
 8. Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2012 
 9. Verschiedenes 

nicht öffentlicher Teil der Sitzung 

10. 1. Anträge zur Ausbildungsplatzförderung nach den Richtlinien der Stadt  
Viernheim zur Förderung von Ausbildungsmöglichkeiten chancenschwacher 
Jugendlicher (Richtlinien sind in der Anlage beigefügt) 
1.1. Bericht zur bisherigen Förderung von Ausbildungsverhältnissen 
1.2. Neuanträge 
1.3. Förderbeträge im Jahr 2011 

♦ - ♦ - ♦ 

1. Wahl des/der Vorsitzenden 
 

Stv.-Vorsteher Dr. Ritterbusch informierte, dass die Ausschüsse aufgrund der ver-
änderten Zusammensetzung der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung neu 
konstituiert werden müssen. 

In seiner Eigenschaft als Wahlleiter führte er die Wahl zum Vorsitzenden durch.  
Stv. Baus wurde als Vorsitzender vorgeschlagen, weitere Vorschläge wurden nicht 
genannt. 
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Der Wunsch auf geheime Wahl bestand nicht, so dass per Aklamation abgestimmt 
werden konnte. 

Beschluss: 

Stv. Michael Baus wurde einstimmig zum Ausschussvorsitzenden gewählt. 
Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Der Gewählte nahm die Wahl an. 

Auszug: KFS-Büro, Hauptamt 

Zu TOP 2 übergab Stv.-Vorsteher Dr. Ritterbusch die Stizungsleitung an den neu  
gewählten Ausschussvorsitzenden Michael Baus. 

2. Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden 
 

Gemäß § 2 Absatz 3 der gültigen Hauptsatzung wählen die Ausschüsse neben 
dem/der Vorsitzenden jeweils zwei Stellvertreter. 

Für die Wahl des ersten stellvertretenden Vorsitzenden wurde Stv. Norbert Schübeler 
und für die Wahl des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Stv. Peter Neuß vor-
geschlagen. 

Ein Antrag auf geheime Wahl wurde nicht gestellt und es bestand Einvernehmen, in 
einem Wahlgang über beide Stellen zu entscheiden, so dass über beide Vorschläge 
gemeinsam per Handaufheben entschieden werden konnte. 

Beschluss: 

Der Sozial- und Kulturausschuss stimmte dem gemeinsamen Wahlvorschlag zu und 
wählte als ersten stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Stv. Norbert Schübeler und 
als zweiten stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Stv. Peter Neuß. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Die Gewählten nahmen die Wahl an. 

Auszug: KFS-Büro, Hauptamt 

3. Interkulturelle Jugendbildungsarbeit am Beispiel des Projektes 
„Türöffner“ und des interkulturellen Chors „Music for Future“ 
Bezug: Vorlage des KuBuS  

Herr Finkbeiner von der Verwaltung berichtete anhand einer Powerpoint-Präsentation 
(Anlage 1) über die Arbeit des Projekts „Türöffner“. 

Im Rahmen der interkulturellen Jugendbildungsarbeit ist ein interkultureller Chor  
„Music for Future“ entstanden, der aus 15 jungen Leuten besteht. Die Leitung des 
Chors haben Kathrin Schahn und eine Praktikantin des T.i.B. übernommen.  
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Dem Ausschuss wurde in einem Kurzfilm über die Arbeit und Teilnehmer des Chors 
ein Einblick gewährt. Der Chor gab zum Schluss eine musikalische Kostprobe. 

Auszug: KuBuS/ Fb. Jugendförderung 

4. Internationale Jugendbildungsarbeit 
Hier: Internationales Camp der Deutschen Pfadfinderschaft  
„Stamm Folke Bernadotte“ 
Bezug: Vorlage des KuBuS 

Herr Frey und Frau Müller von den Viernheimer Pfadfindern Stamm Folke Bernadotte 
berichteten anhand von Bildimpressionen über das Internationale Camp der  
Deutschen Pfadfinderschaft, das vom 27.07. – 05.08.2011 in Viernheim stattfand. 

An diesem Camp nahmen ca. 80 junge Menschen aus Deutschland sowie den  
Partnerstädten Franconville und Pottersbar teil. Zusätzlich trug dieses Camp auch we-
sentlich zur Herstellung von Kontakten zu Jugendlichen der polnischen Stadt  
Olecko bei. Die Resonanz aller Gäste war durchweg sehr positiv.  
Eine Gegeneinladung von Frankreich als auch von England zu einem großen Pfadfin-
derlager erfolgte bereits. 

Auszug: KuBuS/ Fb. Jugendförderung 

5. Konzept Jugendförderung 
hier: Herstellung von Räumlichkeiten zur Vernetzung von Jugend-
arbeit und Schule auf dem Gelände der Friedrich-Fröbel-Schule 

Bezug: Vorlage des KuBuS  
 

Bürgermeister Baaß verwies auf o. a. Vorlage. 

Zu diesem Punkt erfolgte keine Aussprache, der Inhalt wurde bereits in der Sitzung 
vom 14.10.2011 erörtert. 

Beschluss: 

Der Sozial- und Kulturausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die  
Beteiligung der Stadt Viernheim an den Erstellungskosten im Rahmen der baulichen 
Maßnahmen an der Friedrich-Fröbel-Schule auf der Grundlage des Konzeptes „Ein 
Ort im Stadtteil für Kinder und Jugendliche“ mit einem max. Betrag von 168.200,- € im 
Zeitraum 2012 bis 2014. 

Im Jahr 2012 werden Mittel in Höhe von 8.650,- € als Beteiligung an den Planungskos-
ten benötigt. Diese sollen im Haushalt der Stadt Viernheim eingeplant werden. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: KuBuS/Fb. Jugendförderung, Bürgermeister, BVLA, Kämmereiamt 
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6. Finanzierung der Schulsozialarbeit an der Alexander-von-Humboldt-
Schule und Friedrich-Fröbel-Schule 

Bezug: Vorlage des Bürgermeisters  
 

Bürgermeister Baaß verwies auf die o. a. Vorlage und schlug vor, sich dem  
Beschluss des Magistrats anzuschließen. 

Ausschussvorsitzender Baus stellte fest, dass Viernheim viel auf den Weg gebracht 
habe. Es wäre wünschenswert, wenn der Kreis dieses Engagement würdigt und  
unterstützt, um diese positive Arbeit zukünftig fortsetzen zu können. 

Aus diesem Grunde soll der Magistrat mit seinem Beschluss den Schulträger erneut 
um Prüfung der Unterstützungsmöglichkeiten bitten.  

Da in der Anlage 1 des Tagesordnungspunkts ein Tippfehler ist, wird die korrigierte 
Seite dem Protokoll beigefügt (Anlage 2). 

Beschluss: 

Der Sozial- und Kulturausschuss beschließt, den Schulträger zu bitten, von der Ihm 
gegebenen Möglichkeit der Unterstützung der Schulsozialarbeit der Alexander-von-
Humboldt-Schule und der Friedrich-Fröbel-Schule Gebrauch zu machen. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder  anwesend) 

Auszug: Bürgermeister, KuBuS/Fb. Jugendförderung 

7. Änderung der Gebührenordnung für das Viernheimer Bürgerhaus 

Bezug: Vorlage des Kommunalen Freizeit- und Sportbüros  
 

Bürgermeister Baaß verwies auf die o. a. Vorlage. 

Ausschussvorsitzender Baus erklärte, dass eine Anpassung der Gebühren sicher 
sinnvoll wäre. In den letzten Sitzungen, als es bspw. um die Erhöhung der Eltern-
beiträge in Kitas ging, wurde bereits angeregt, dass generell über eine schrittweise 
Anpassung von Gebühren nachgedacht werden soll. 

Beschluss: 

1. Der Sozial- und Kulturausschuss beschließt die Neufassung der Gebührenordnung 
für das Viernheimer Bürgerhaus. 

2. Die Änderungen treten ab dem 01.01.2012 in Kraft. 

3. Der Stadtverordnetenversammlung ist Vorlage zu machen. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: KFS-Büro, Kämmereiamt, Hauptamt 
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8. Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2012 
Stv. Schübeler fragte zum Punkt Innenstadtfest nach, warum im Jahr 2012 der  
Haushaltsansatz doppelt so hoch sei, wie in den Jahren zuvor.  
Stv. Kempf erkundigte sich, ob sich der Betrag nur im nächsten Jahr auf 30.000 € be-
läuft und in den Folgejahren wieder um die Hälfte reduziert würde. 
Bürgermeister Baaß erklärte, dass in der Sitzung vom 10.11.2010 die Ausschussmit-
glieder den Beschluss gefasst hatten, dass das eingesparte Geld aus 2011 im  
nächsten Jahr genutzt werden soll, um das Fest attraktiver zu gestalten. Außerdem sei 
die festgesetzte Summe so schon sehr knapp und gerade im ersten Jahr der Neukon-
zeption sei ein erhöhter Bedarf notwendig. Wie das Fest nach 2012 gestaltet wird sei 
noch unklar, zumal noch im Raum steht, ob es künftig überhaupt jährlich durch-geführt 
werden soll. 
Herr Schneider von der Verwaltung fügte hinzu, dass die erhöhten Mittel teilweise für 
logistischen Mehraufwand berechnet und teilweise für Attraktivitätssteigerung durch 
Live-Musik benötigt werden, um eine offensichtliche Veränderung des Festes herbei-
zuführen. Hier ist die Verwaltung allerdings bestrebt, diese durch Sponsoring  
(z. B. Patenschaften) spätestens ab dem zweiten Veranstaltungsjahr zu reduzieren. 

Bürgermeister Baaß teilte dem Ausschuss auf Nachfrage mit, dass die Vorlage zu den 
noch ausstehenden Punkten zur Musikschule noch kommen wird. 
Abschließend wies er anhand von Beispielen die Ausschussmitglieder darauf hin, wel-
che Folgen es hätte, wenn dem Haushaltsplanentwurf nicht zugestimmt würde. So 
könnte bspw. keine Zusage für das Innenstadtfest 2012 erfolgen, die Honorarlehrer 
der Musikschule wären nur bis März/April 2012 beschäftigt, die Grundschulbetreuung 
würde zum nächsten Schuljahr auslaufen und die Vereinsförderung könnte nicht aus-
gezahlt werden. Im Januar müssten dann die Gremien über die Einzelpunkte abge-
fragt werden, was einen sehr hohen Verwaltungs- und Zeitaufwand bedeuten würde. 

Auszug: Bürgermeister, KFS-Büro 

9. Verschiedenes 
Zum Tagesordnungspunkt Verschiedenes gab es keine Wortmeldung. 

- nicht öffentlicher Teil der Sitzung - 

10. 1. Anträge zur Ausbildungsplatzförderung nach den Richtlinien der 
Stadt Viernheim zur Förderung von Ausbildungsmöglichkeiten 
chancenschwacher Jugendlicher 
1.1. Bericht zur bisherigen Förderung von Ausbildungsverhältnissen 
1.2. Neuanträge 
1.3. Förderbeträge im Jahr 2011 

Bezug: Vorlage des KuBuS  

Bürgermeister Baaß merkte an, dass es sich bei der Vorlage um einen Sachstands-
bericht handle. 
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Stv. Neuß bringt zum Ausdruck, dass es positiv sei, dass es in diesem Jahr keine „Ab-
brecher“ gäbe und die Ausbildungsbetriebe sehr zufrieden mit den Jugendlichen seien. 

Auszug:  KuBuS/Fb. Jugendförderung 

♦ - ♦ - ♦ 

ENDE DER SITZUNG:      20:00 Uhr 

♦ - ♦ - ♦ 

 DER VORSITZENDE: DIE SCHRIFTFÜHRERIN: 
 
 gez.: B a u s gez.: F u n k 
 
 (Michael Baus) (Sandra Funk) 

 

F.d.R.d.A. 

gez.: F u n k 

Verw.-fachangestellte 



TOP:         Viernheim, den 14.11.2011 

Federführendes Amt 
42 KUBUS 

Aktenzeichen:   

Diktatzeichen:   

Drucksache: IV-95-2011/XVII 

Anlagen:   

Produkt/Kostenstelle:   

Stand der Haushaltsmittel:   

Benötigte Mittel:   

Protokollauszüge an: KuBuS/ Fb. Jugendförderung 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Sozial- und Kulturausschuss 
(Sport, Bildung, Jugend, Familie) 

30.11.2011  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Interkulturelle Jugendbildungsarbeit am Beispiel des Projektes „Türöffner“ und des 
interkulturellen Chors „Music for Future“ 
Mitteilung/Information 
Ausgehend von einem Antrag des FB Jugendförderung beim hessischen Sozialministeri-
um auf Förderung von Integrationsmaßnahmen konnte in Viernheim das Projekt  
„Türöffner“ installiert werden. Das Projekt wurde im Zeitraum 2007 bis 2010 aus Landes-
mitteln mit einem Betrag von 25.940.- € gefördert 
Zielsetzung des Projektes war im Zusammenwirken der Bildungsarbeit des außer-
schulischen Bereiches und des schulischen Bereiches Jugendlichen die Einmündung in 
bestehende Strukturen des Gemeinwesens zu ermöglichen. Im Mittelpunkt der Vor-
gehensweise standen Familien, die Jugendlichen selbst und Vereine und weitere außer-
schulische Institutionen mit Jugendarbeit. 
Über das Projekt „Türöffner“ konnten zum einen Vereine und weitere Institutionen sensibi-
lisiert werden sich der Zielgruppe der jugendlichen Migranten intensiver zu öffnen. Zum 
anderen konnten Jugendliche mit Migrationshintergrund in höherem Maß motiviert werden 
sich zu beteiligen – in Vereinen und anderen außerschulischen Institutionen und dadurch 
eine „soziale Heimat“ zu finden. 
An dem Projekt waren der TSC-Rot-Weiß, der Viernheimer Turnverein, der Verein 1. 
Viernheimer Karate Dojo und der T.i.B. beteiligt. 
In der Sitzung wird über den Werdegang des Projektes berichtet. 
Neben den Beteiligungsformen in den Vereinen entstand im T.i.B. der interkulturelle Chor 
„Music for Future“, der sich in der Sitzung präsentieren wird. 



TOP:         Viernheim, den 14.11.2011 

Federführendes Amt 
42 KUBUS 

Aktenzeichen:   

Diktatzeichen:   

Drucksache: IV-96-2011/XVII 

Anlagen:   

Produkt/Kostenstelle:   

Stand der Haushaltsmittel:   

Benötigte Mittel:   

Protokollauszüge an: KuBuS/ Fb. Jugendförderung 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Sozial- und Kulturausschuss 
(Sport, Bildung, Jugend, Familie) 

30.11.2011  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Internationale Jugendbildungsarbeit 
Hier: internationales Camp der Deutschen Pfadfinderschaft  
„Stamm Folke Bernadotte“ 
Mitteilung/Information 
Internationale Jugendarbeit ist ein wichtiges Element der außerschulischen Jugend-
bildung. In internationalen Gemeinschaften lernen junge Menschen Toleranz, die Achtung 
der Kultur anderer Nationen sowie Offenheit gegenüber Fremden. 
Jungen Menschen, die solche Veranstaltungen positiv erlebt haben, gelingt es wesentlich 
einfacher mit der kulturellen Vielfalt im eigenen Land umzugehen und auch dort einen  
Beitrag zur Integration zu leisten. 
In Viernheim finden vielfältige internationale Begegnungen statt. Auf schulischer Ebene 
aber auch im außerschulischen Bereich im Rahmen der Städtepartnerschaften.  
Ein hervorragendes Beispiel war das internationale Camp der Deutschen Pfadfinderschaft 
„Stamm Folke Bernadotte“ vom 27.07. bis 5.08.2011 in Viernheim. 
An diesem Camp nahmen junge Menschen der Partnerstädte Viernheims teil. Zusätzlich 
trug dieses Camp aber auch wesentlich zur Herstellung von Kontakten zu Jugendlichen 
der polnischen Stadt Olecko bei. 
Vertreter der DPSG werden in der Sitzung mit Bildern über das Camp berichten. 
 



TOP:        Viernheim, den  

Federführendes Amt 
42 KUBUS 

Aktenzeichen:   

Diktatzeichen:   

Drucksache: VL-144-2011/XVII 

Anlagen: 2 

Produkt/Kostenstelle:   

Stand der Haushaltsmittel:   

Benötigte Mittel:   

Protokollauszüge an: KuBuS/Fb. Jugendförderung, Bürgermeister, BVLA 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Sozial- und Kulturausschuss 
(Sport, Bildung, Jugend, Familie) 

30.11.2011  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Konzept Jugendförderung 
hier: Herstellung von Räumlichkeiten zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schule 
auf dem Gelände der Friedrich Fröbel Schule 
Beschlussvorschlag: 
Der Sozial und Kulturausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die Be-
teiligung der Stadt Viernheim an den Erstellungskosten im Rahmen der baulichen Maß-
nahmen an der Friedrich-Fröbel-Schule auf der Grundlage des Konzeptes „Ein Ort im 
Stadtteil für Kinder und Jugendliche“ mit einem max. Betrag von 168.200,-- € im Zeitraum 
2012 bis 2014. 
Im Jahr 2012 werden Mittel in Höhe von 8.650.- € als Beteiligung an den Planungskosten 
benötigt. Diese sollen im Haushalt der Stadt Viernheim eingeplant werden. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 
 

<<VL-144-2011/XVII Konzept Jugendförderung hier:>> <<SachText Ende>>In der Sit-
zung des Sozial- und Kulturauschusses am 31.05.2011 wurde über den  
damaligen Planungsstand berichtet und allen Ausschussmitgliedern nochmals die  
konzeptionelle Ausarbeitung „Ein Ort im Stadtteil für Kinder und Jugendliche“ zur  
Verfügung gestellt. 
Mittlerweile konnte das Vorhaben an der FFS mit dem Landkreis abgestimmt und  
konkretisiert werden. In der Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses wurde hierüber 
berichtet. Nähere Informationen sind aus beigefügtem Schreiben ersichtlich (Anlage1). 
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Desweiteren wurden auch Abstimmungsgespräche mit der FFS geführt (Anlage 2). 
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Weiterhin liegen der Stadt Viernheim nun auch genaue Angaben zu den Kosten vor, die 
vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Landkreises zur Verfügung gestellt wurden. Die-
se stellen sich wie folgt dar: 

2012: anteilige Planungskosten - 8.650,--€ 

2013: anteilige Erstellungskosten - 159.550,--€ 

2014: Fertigstellung = Einzug 

Somit ist ein max. Betrag von 168.200,--€ nach BKI berechnet worden, der auf die Stadt 
Viernheim zukommen wird.  

Bezüglich des Vorhabens die Containeranlage an der AvH für außerschulische Jugend-
arbeit als Bindeglied zwischen den beiden Schulen AvH und AMS zu nutzen können erst 
im Jahr 2012 konkrete Aussagen getroffen werden, da der jetzt noch verbliebene Teil, der 
für diese Nutzung vorgesehen ist noch ein weiteres Schuljahr für den Schulbetrieb genutzt 
wird. 

 











TOP:         Viernheim, den 22.11.2011 

Federführendes Amt 
01 Bürgermeister 

Aktenzeichen:   

Diktatzeichen: Ba/eis 

Drucksache: VL-138-2011/XVII 1. Ergänzung 

Anlagen: 7 

Produkt/Kostenstelle:   

Stand der Haushaltsmittel:   

Benötigte Mittel:   

Protokollauszüge an: Bürgermeister 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Sozial- und Kulturausschuss 
(Sport, Bildung, Jugend, Familie) 

30.11.2011  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Finanzierung der Schulsozialarbeit an der Alexander-von-Humboldt-Schule und 
Friedrich-Fröbel-Schule 
Beschlussvorschlag: 

Der Beschlussvorschlag wird in der Sitzung formuliert. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 
Aufgrund des bestehenden Bedarfs und trotz der gesetzlich ungeregelten Finanzierungs-
verantwortung gibt es seit 2003 an der Alexander v. Humboldt Schule (AvH) und seit 2007 
an der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) das Angebot der Schulsozialarbeit.  
 

A 
An der AvH wurde im ersten Jahr die Finanzierung über die Europaschulmittel der Schule 
(Kultusministerium) sichergestellt. 
Dem folgte in den Jahren 2004 - 2007 eine Mischfinanzierung aus Europaschulmitteln und 
anteiligen Personalmitteln der Stadt Viernheim. 
Für die Jahre 2008 bis 2011 schloss sich eine Finanzierung aus Mitteln an, die der Schule 
für die Bereiche Ganztagsangebot sowie "verlässliche Schule" vom Kultusministerium zur 
Verfügung gestellt wurden. Hinsichtlich der Verwendung der Mittel aus dem Bereich "ver-
lässliche Schule" war dieser Mitteleinsatz immer planerisch mit Ungewissheiten behaftet, 
da im Zweifelsfall die Verwendung im Bereich der direkten Unterrichtsversorgung (Ersatz 
bei Krankheit etc.) Vorrang erhalten hätte. Im Jahr 2011 unterstützte auch die Sparkasse 
Starkenburg mit einer einmaligen Spende. 
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Ab dem Jahr 2012 können Gelder aus dem Budget "verlässliche Schule" keine Verwen-
dung mehr finden. 
An der FFS wurde die Finanzierung in den Jahren 2007 – 2010 über Personalgestellung 
seitens der Stadt Viernheim sichergestellt. Im Jahr 2011 über eine Mischfinanzierung 
Stadt Viernheim und Sparkasse Starkenburg (einmalige Spende an den Förderverein). 

Diese Finanzierung war immer von dem Willen aller Beteiligten getragen für die 
Schulen eine Lösung zu finden und dazu im Interesse der Sache gemeinsam eine 
Verantwortung wahrzunehmen (siehe Anlage 1). 
 

B 
Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zur Neuberechnung der Regelsätze und Einfüh-
rung eines Bildungs- und Teilhabepakets im SGB II und SGB XII haben sich Bund und 
Länder für eine befristete Finanzierung der Schulsozialarbeit ausgesprochen.  
Danach werden vom Bund für Schulsozialarbeit und das Mittagessen in Horten 400 Mio. € 
p.a. für die Jahre 2011 bis 2013 zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt über die 
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Für beide Bedarfe wurde die Bundesbe-
teiligung an den Kosten der Unterkunft um 2,8 Prozentpunkte erhöht. Dieser Anteil ist be-
fristet bis zum Jahr 2013. Ab dem Jahr 2014 reduziert sich die Bundesbeteiligung wieder 
um diesen pauschalen Prozentanteil. 
Kalkulatorisch wurden im Vermittlungsausschuss für die Schulsozialarbeit 120 Mio. € vor-
gesehen. 
 

C 
Mit Schreiben vom 7. Juni 2011 wandte sich der Bürgermeister unter Bezug auf die Be-
schlüsse im Vermittlungsverfahren an den Landkreis: "Damit die Viernheimer Schulen von 
dieser Regelung profitieren können, bitte ich Sie mir mitzuteilen, in welcher Form die Gel-
der im Kreis Bergstraße Verwendung finden sollen und wie unsere Stadt daran Anteil ha-
ben kann." Um zu nachhaltigen Lösungen über das Jahr 2013 hinaus zu kommen, hielt es 
der Bürgermeister für sinnvoll, die Städte im Landkreis an den Überlegungen des Land-
kreises zu beteiligen (siehe Anlage 2). 
Mit Schreiben vom 28. Juni bedankte sich Erster Kreisbeigeordneter Metz für das Angebot 
der Beteiligung und erteilte eine Zwischennachricht (siehe Anlage 3). 
Die AvH und die FFS beantragten unter Verweis auf das Vermittlungsverfahren und ihren 
bisherigen langjährigen Bemühungen gemeinsam mit Partnern bei ihrem Schulträger eine 
Mit- oder Weiterfinanzierung ihres Angebotes der Schulsozialarbeit. 
Mit Schreiben vom 5.Oktober 2011 berichtet Landrat Wilkes dass die "abteilungsübergrei-
fenden Abstimmungen" über die Verwendung der Mittel  (ca. 800.000 € pro Jahr) weitest-
gehend abgeschlossen seien und verweist auf ein Strategiepapier (siehe Anlagen 4 + 5). 
Ein Einbezug der Stadt Viernheim in den Abstimmungsgprozess fand nicht statt. 
 
 

D 
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Mit Schreiben vom 14.10.2011 wendet sich der Bürgermeister nach einem Telefonat mit 
der Leiterin des Kreisjugendamtes vor der Beratung des Papieres im Jugendhilfeaus-
schuss an das Landratsamt (siehe Anlage 6). Dazu liegt bisher keine Antwort vor. 
Mit Schreiben vom 17.10.11 beantwortet der Kreisausschuss das Antragsschreiben der 
AvH-Schule abschlägig. Gleichzeitig wird mitgeteilt: "Davon unabhängig bleibt es jeder 
Schule nach wie vor unbenommen, eigene Ideen und Mittel einzubringen und ein 
konkretisiertes Konzept vorzulegen, womit überprüft werden kann, ob eine anteilige 
Förderung durch den Kreis im Verbund mit dem vorausgesetzten Einsatz kommuna-
ler und Landesmittel möglich ist." (Siehe Anlage 7) 
 

E  
Die Schulen haben die Sachlage mit ihren Partnern nach den Ablehnungen durch den 
Landkreis erörtert und für das Jahr 2012 folgende Planungen getroffen (unter der Voraus-
setzung, dass diese rechtlich abgesichert werden können) 
AvH: 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit der derzeitigen Mitarbeiterin (Teilzeitstelle mit 22 
Stunden/Woche)  im Bereich Schulsozialarbeit. Neubesetzung der Stelle durch eine bei 
der Schule fest angestellte Mitarbeiterin, die bisher in der berufsorientierenden Arbeit mit 
Realschülern und Gymnasiasten eingesetzt war (ebenfalls Teilzeitstelle mit 22 Stun-
den/Woche). Die berufsorientierende Arbeit muss dann neu strukturiert und in eine andere 
Form überführt werden. Ob dabei allerdings der derzeitige Stellenumfang erhalten werden 
kann ist noch völlig ungeklärt und es findet nur eine  Problemverschiebung statt. 

FFS: 
An der FFS wird im zweiten Schulhalbjahr 2011/2012 in der bestehenden Form weiter ver-
fahren: Mischfinanzierung Stadt Viernheim , Sparkasse Starkenburg und Mittel des För-
dervereins. Die Schule hat beim Kultusministerium den Antrag gestellt a dem Schuljahr 
2012/2013 in das „offene Ganztagsschulprogramm“ aufgenommen zu werden. Sollte die-
ser Fall eintreten könnte an der FFS im Umfang von rd. 10 Stunden/Woche eine einge-
schränkte Form der Schulsozialarbeit praktiziert werden. Bezogen auf die Schüler- und 
Elternschaft dieser Schule ist ein solches Zeitbudget allerdings nicht ausreichend.  
 
 































TOP:         Viernheim, den 16.11.2011 

Federführendes Amt 
41 Kommunales Freizeit- und Sportbüro 

Aktenzeichen:   

Diktatzeichen: dw/fu 

Drucksache: VL-101-2011/XVII 3. Ergänzung 

Anlagen: Überarbeitung der Gebührenordnung (Gegenüberstellung 
"Bisherige Fassung" und "Neufassung") 

Produkt/Kostenstelle:   

Stand der Haushaltsmittel:   

Benötigte Mittel:   

Protokollauszüge an: KFS-Büro, Kämmereiamt, Hauptamt 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Sozial- und Kulturausschuss 
(Sport, Bildung, Jugend, Familie) 

30.11.2011  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Änderung der Gebührenordnung für das Viernheimer Bürgerhaus 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Sozial- und Kulturausschuss beschließt die Neufassung der Gebühren-
ordnung für das Viernheimer Bürgerhaus. 

2.  Die Änderungen treten ab dem 01.01.2012 in Kraft. 
3. Der Stadtverordnetenversammlung ist Vorlage zu machen. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 
Das Viernheimer Bürgerhaus wurde 1970 - 1973 erbaut. Seit dieser Zeit finden dort  
Veranstaltungen verschiedenster Art, Tagungen und Ausstellungen statt.  
Die vom Kommunalen Freizeit- und SportBÜRO geführten Belegungsstatistiken verdeut-
lichen, dass das Bürgerhaus bis heute überwiegend von der Viernheimer Bevölkerung 
(Vereine, Schulen, Stadtverwaltung und Privatpersonen) genutzt wird. Im Jahr 2010 fan-
den 85 Anmietungen im Bürgerhaus statt, wovon 43 Veranstaltungen von Viernheimer 
Vereinen und Schulen, 11 von Viernheimer Privatpersonen und der Bürgerhauswirtin, 21 
von der Stadtverwaltung Viernheim und 10 Veranstaltungen von Auswärtigen durchgeführt 
wurden (12 % der Gesamtbelegung). 
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Die Statistiken verdeutlichen, dass in den Jahren 2001 - 2010 im Durchschnitt  
86 Anmietungen im Jahr stattgefunden haben, wodurch die Mieteinnahmen jährlich bei  
8.000 Euro liegen. Hierbei ist anzumerken, dass davon durchschnittlich 20 Veranstal-
tungen von den Gebühren befreit sind, was im Jahr ca. 2.000 Euro Mietmindereinnahmen 
bedeutet. Gebührenfreie Veranstaltungen sind laut Gebührenordnung z. B. Benefizveran-
staltungen oder auch Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Senioren, caritative  
Verbände, Viernheimer Schulen, Stadtverwaltung Viernheim, politischer Parteien, sofern 
keine Eintrittsgelder erhoben werden. 
Bei einer Änderung der Gebührenordnung für das Viernheimer Bürgerhaus wäre eine Voll-
kostenrechnung nicht sinnvoll, da eine Kostendeckung nicht erreicht werden kann. Doch 
aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung ist eine Anpassung der Gebühren  
ratsam: 
Eine Gebührenerhöhung wurde zuletzt im Jahr 1995 durchgeführt und zum 01.01.2002 auf 
Euro umgestellt. Seit dieser Zeit sind die jährlich laufenden Kosten für Personal,  
Unterhaltungsaufwand, Reparatur- und Renovierungsmaßnahmen, Reinigungs- und  
Verwaltungskosten, Versicherungen, Müll u. s. w. aufgrund der allgemeinen Kostenent-
wicklung gestiegen. Gerade in den letzten Jahren wurden größere Investitionen für  
Renovierungsmaßnahmen am Gebäude getätigt, welche in den kommenden Jahren  
weiter ausgeführt werden sollen. Zusätzlich sind Neuanschaffungen, z. B. Bestuhlung, ge-
plant. Zur Ergänzung der allgemeinen Informationen ist hinzuzufügen, dass laut Preisindi-
zes für die Lebenserhaltung der Verbraucherpreisindex für Deutschland seit 1995 um 20 
% gestiegen ist (von 87,1 auf 107,1). 
Für das gesamte Bürgerhaus (Volkshochschule, Musikschule, Restaurant, Säle) liegen  
-laut Haushaltsplan 2011- die Ansätze der Erträge für Miete, Pacht usw. bei 137.606 Euro 
und die Aufwendungen bei 442.532 Euro, so dass ein Defizit von 304.926 Euro im  
laufenden Betrieb vorliegt (zusätzlich 200.000 Euro für investiven Maßnahmen). 
Wie bereits beschrieben kann eine Kostendeckung nicht erreicht werden, doch aufgrund 
der geringen Mieteinnahmen, der allgemeinen Kostenentwicklung und der hohen  
Unterhaltungskosten ist eine Anhebung der bisherigen Sätze gerechtfertigt. 
Es werden einige Änderungen zur Verbesserung der Mietabwicklung und eine Gebühren-
erhöhung von ca. 20 % mit entsprechenden Rundungen auf 5-er bzw. 10-er Beträge  
vorgeschlagen. 
Die Neufassung der Gebührenordnung und ein Mietpreisvergleich mit Einrichtungen in 
umliegenden Städten sind dieser Vorlage beigefügt. 
 
Der Magistrat hat sich in seinen Sitzungen am 24. Oktober und 14. November eingehend 
mit dem Sachverhalt beschäftigt. Er empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, dem So-
zial- und Kulturausschuss und der Stadtverordentenversammlung mit einstimmigem Vo-
tum, die Neufassung der Gebührenordnung in der dargelegten Form zu verabschieden. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss behandelt die Vorlage in seiner Sitzung am 24. Novem-
ber. Über das Abstimmungsergebnis wird in der Sitzung berichtet. 
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Bisherige Fassung 
 

Neufassung ab 01.01.2012 
 

 
I. Gebühren 
Für die Überlassung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses 
Viernheim und dessen Einrichtungen werden Gebühren 
nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben. 
Das Nutzungsentgelt setzt sich dabei aus einer Grundge-
bühr, Zeitzuschlägen, Nebenleistungen und Sonderleistun-
gen zusammen, die nach dem jeweiligen Aufwand berech-
net werden. 
 

bleibt unverändert 

 
II. Schuldner/in der Gebühren 
Schuldner/in der Gebühren ist die Nutzerin/der Nutzer 
sowie die Veranstalterin/der Veranstalter. Mehrere Zah-
lungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

bleibt unverändert 

 
III. Gebührenberechnung 
1. Die Grundgebühr umschließt die Nutzung der entspre-
chenden Räumlichkeit/en mit Bestuhlung und Betischung, 
Überlassung der technischen Einrichtungen und die Nor-
malreinigung. 
 

bleibt unverändert 

 
2. Zusätzliche Leistungen, Veränderungen in der Ausstat-
tung der Säle, Nutzung von Tagungszubehör usw. werden 
nach den Gebührensätzen gesondert berechnet. 
 

bleibt unverändert 

 
3. Auf- und Abbauzeiten sowie Proben der Nutzerin/der 
Nutzers werden der Veranstaltungszeit zugerechnet und 
ggf. mit einem Zeitzuschlag berechnet. 
 

bleibt unverändert 

 
4. Die Berechnung der Grundzeit beginnt mit der 
Saalöffnung vor Veranstaltungsbeginn. Falls die 
Veranstaltung weniger als 10 Stunden dauert, 
wird die Abbauzeit solange mit einberechnet bis 
diese Grundzeit ausgeschöpft ist. Falls auch da-
nach noch Restzeit von den 10 Stunden verblie-
ben ist, wird soviel von der Aufbau-/Probenzeit 
miteingerechnet bis die Grundzeit vollständig 
ausgenutzt ist. Erst dann werden Zeitzuschläge 
berechnet. 
 

 
4. Die Berechnung der Grundzeit (10 Stunden) 
beginnt mit dem Zeitpunkt der Saalöffnung. 
Nicht ausgeschöpfte Zeiten werden für Auf-
bau-, Probe- und Abbauzeiten angerechnet, 
bevor Zeitzuschläge berechnet werden. 

 
5. Für Veranstaltungen von Viernheimer Vereinen wird bei 
der Gebührenberechnung die Höchstbetragsregelung ange-
wandt, falls diese für den Verein günstiger ist. 
 

bleibt unverändert 

 
6. Die Kosten für eine Sonderreinigung, die wegen starker 
Verschmutzung erforderlich wird, gehen zu Lasten der 
Nutzerin/des Nutzers und werden nach tatsächlichem Auf-

bleibt unverändert 
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Bisherige Fassung 
 

Neufassung ab 01.01.2012 
 

wand abgerechnet. 
 
7. Angefangene Stunden werden voll berechnet. 
 

bleibt unverändert 

 
8. Die Preise sind Nettobeträge. Soweit die Nutzerin/der 
Nutzer umsatzsteuerpflichtige/r Unternehmer/in ist, wird 
die gesetzliche Mehrwertsteuer zusätzlich erhoben. 
 

bleibt unverändert 

 
9. Das Veranstaltungsausfallgeld nach § 14 der Benut-
zungsordnung wird in Höhe der jeweils zu zahlenden 
Grundgebühr festgesetzt. 
 

bleibt unverändert 

 
IV. Fälligkeit der Gebühren 
1. Die zu entrichtenden Gebühren werden von dem/den 
Zahlungspflichtigen schriftlich angefordert. Sie sind nach 
Erhalt der Rechnung sofort ohne Abzug fällig. 
In besonderen Fällen kann verlangt werden, dass die Be-
nutzungsgebühren am Veranstaltungstag beim Hausmeister 
in bar bezahlt werden müssen. 
 

 
 
 
 
 

bleibt unverändert 

 
2. Die Höhe der Sicherheitsleistung (Kaution) 
beträgt 400,00 € pro Veranstaltung und muß in 
Form eines Verrechnungsschecks, der auf das 
Veranstaltungsdatum ausgestellt ist, spätestens 3 
Tage vor der Veranstaltung beim Kommunalen 
Freizeit- und SportBÜRO (KFS-BÜRO) hinter-
legt werden. 
 

 
2. Im Einzelfall kann die zu erwartende Miet-
schuld oder eine Kautionsleistung vor der Ver-
anstaltung in bar verlangt werden. Die Kauti-
onshöhe hängt vom Veranstaltungstyp ab, be-
trägt aber mindestens 500,-- Euro. 
 

./. 

 
3. Kleinbeträge für die Tisch- und Stuhlver-
mietung nach außerhalb sind bar zu bezahlen. 
 

 
V. Rücktrittsrecht 
Unabhängig von der Rücktrittsregelung nach § 14 der Be-
nutzungsordnung ist ein unentgeltlicher Rücktritt der Nut-
zerin/des Nutzers nur in einem Zeitraum bis 3 Monate vor 
dem Veranstaltungstermin möglich. Ein kürzerer Rück-
trittstermin ist dann nur unentgeltlich, wenn eine anderwei-
tige Überlassung erfolgen kann. Für den Fall des entgeltli-
chen Rücktritts wird das Veranstaltungsausfallgeld in Höhe 
der Grundgebühr festgesetzt. 
 

bleibt unverändert 

 
VI. Gebührensätze (siehe gesonderte Tabelle) 
 

 
bleibt unverändert 
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Bisherige Fassung 
 

Neufassung ab 01.01.2012 
 

 
VII. Gebührenfreie Veranstaltungen 
Folgende Veranstaltungen sind gebührenfrei: 
 

 
VII. Gebührenfreie Veranstaltungen 
Sofern kein Eintritt verlangt wird, sind nach-
folgende Veranstaltungen gebührenfrei: 
 

 
1. Veranstaltungen, die für Senioren, Kinder oder 
Jugendliche durchgeführt werden, sofern keine 
Eintrittsgelder erhoben werden. 
 
2. Benefizveranstaltungen, deren Reinerlös nach-
weislich und im vollen Umfang einem caritativen 
Zweck zugeführt wird. 
 
3. Veranstaltungen der Kirchen (Körperschaften 
des öffentlichen Rechts), caritativer Verbände, 
Viernheimer Schulen, des Ausländerbeirates, der 
Stadt Viernheim und politischer Parteien auf ört-
licher und Kreisebene, soweit diese Parteien im 
Stadtparlament, im Kreistag, im Landtag oder im 
Bundestag vertreten sind, für die kein Eintritts-
geld erhoben wird. 
 
4. Eine Veranstaltung der 50-jährigen pro Jahr. 

 
1. Veranstaltungen örtlicher Nutzer/innen, 

die durchgeführt werden für 
a. Kinder 
b. Jugendliche 
c. Senioren 

2. Veranstaltungen von 
a. ortsansässigen Kirchengemeinden , so-

weit sie den Status einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts besitzen 

b. örtlichen caritativen Verbänden 
c. Viernheimer Schulen 
d. politischen Parteien auf örtlicher und 

Kreisebene, soweit diese Parteien zu-
mindest im Stadtparlament, im Kreis-, 
Land- oder Bundestag vertreten sind 

e. der Stadt Viernheim und dessen Gre-
mien  

 
 
5. Der Magistrat ist ermächtigt, weitergehende 
Gebührenbefreiungen zu erteilen. 
 

 
Der Magistrat ist ermächtigt, Gebührenermä-
ßigungen/-befreiungen zu erteilen. 
Dies beinhaltet z. B. Benefizveranstaltungen. 
 

 
VIII. Sonderregelung für übende Vereine 
Chorproben und der Übungsbetrieb von Viernheimer Ver-
einen, sofern sie nicht unmittelbar mit der Überlassung der 
Räumlichkeiten für eine Veranstaltung in Zusammenhang 
stehen, sind unentgeltlich. 
 

bleibt unverändert 

 
IX. Inkrafttreten 
Diese Gebührenordnung tritt am 01.07.1995 in 
Kraft. Gleichzeitig wird damit die Gebührenord-
nung für das Bürgerhaus der Stadt Viernheim 
vom 25.10.1985 aufgehoben. (Die vorstehenden 
Bestimmungen wurden von der Stadtverordne-
tenversammlung am 11.05.95 beschlossen und 
am 09.06.95 öffentlich bekanntgegeben. Zuletzt 
geändert durch Artikel 16 der Euro-
Einführungssatzung zum 01.01.2002.) 
 

 
IX. Inkrafttreten 
Diese Gebührenordnung tritt am 01.01.2012 in 
Kraft. Gleichzeitig wird damit die Gebühren-
ordnung für das Bürgerhaus der Stadt Viern-
heim vom 01.07.1995, zuletzt geändert durch 
Artikel 16 der Euro-Einführungssatzung zum 
01.01.2002, aufgehoben. 
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- Neue Geldbeträge in Fettdruck unterhalb der derzeit gültigen - 
 
VI. Gebührensätze 

 
Grundgebühren 
für Veranstaltungen bis 10 Stunden Großer Saal Kleiner Saal Beide Säle 

Foyer 
als Veranstal-
tungsfläche 

Gewerbliche Veranstaltungen € 370,-- 
€ 440,-- 

€ 185,-- 
€ 220,-- 

€ 500,-- 
€ 600,-- 

€ 50,-- 
€ 60,-- 

Tagungen 
pro Tag ohne Zeitbegrenzung 

€ 310,-- 
€ 370,-- 

€ 155,-- 
€ 185,-- 

€ 415,-- 
€ 500,-- 

€ 40,-- 
€ 50,-- 

Ausstellungen (ohne Verkauf) 
pro Tag ohne Zeitbegrenzung 

€ 260,-- 
€ 310,-- 

€ 120,-- 
€ 145,-- 

€ 335,-- 
€ 400,-- 

€ 35,-- 
€ 40,-- 

Nichtgewerbliche Veranstaltungen 
auswärtiger Personen, Institutionen, 
Gruppen und Vereine 

€ 210,-- 
€ 250,-- 

  € 95,-- 
€ 115,-- 

€ 270,-- 
€ 325,-- 

€ 30,-- 
€ 35,-- 

Nichtgewerbliche Veranstaltungen 
Viernheimer Bürger, Institutionen, 
Gruppen, Vereine, Bürgerhauswirt 
und der Stadt Viernheim 

€ 102,-- 
€ 120,-- 

€ 30,-- 
€ 35,-- 

€ 115,-- 
€ 135,-- 

€ 15,-- 
€ 20,-- 

  
 
Alte Regelung: 
Zeitzuschläge 
je Stunde vor 1.00 Uhr 
je Stunde nach 1.00 Uhr 
in % der jeweiligen Grundgebühr 
 

  5 % 
10 % 

 
NEUE REGELUNG: 
Zeitzuschläge 
je Stunde in % der jew. Grundgebühr 
 

10 % 

  
 
Auf-/Abbauzeiten und 
Proben 
 

 
Auf-/Abbauzeiten und Proben außerhalb der Grundzeit 
werden nach den Zeitzuschlagssätzen oder pauschal für 
einen Tag mit 50 % der jeweiligen Grundgebühr berech-
net. 
 

 
Höchstbetragsregelung  
für Veranstaltungen von Viernheimer 
Vereinen 
 

Pro eintägige Veranstaltung sind unabhängig von der 
Nutzungsdauer maximal € 360,-- (NEU:) € 450,-- als 
Pauschalbetrag zu bezahlen. 
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Nebenleistungen 
pro Veranstaltung und Tag 

Umbestuhlung und -betischung 
im Laufe einer Veranstaltung 

Einzelberechnung nach Zeitaufwand 
- entfällt bei Neuregelung - 

Stellung eines Laufstegs/ 
Bühnenpodeste 

€ 55,-- 
 

€ 40,-- 
 - entfällt bei Neuregelung - 

Konzertflügel € 30,-- 
€ 35,-- 

(Benutzung ist nur auf der Bühne des  
Großen Saales möglich) 

Klavier € 16,-- 
€ 20,-- 

 
Alte Regelung: 
 
Sonderleistungen 
pro Veranstaltung und Tag 
 

 
Diaprojektor € 16,-- 
Overhead-Projektor € 18,-- 
Großleinwand (4x5 m) € 11,-- 
Leinwand Kleiner Saal €   8,-- 
Projektionsleinwand (2x2m) €   6,-- 
Fernseher mit Videorecorder € 40,-- 
Videokamera € 55,-- 
 

NEUE REGELUNG: 
 
Sonderleistungen 
pro Veranstaltung und Tag 
 

 
Großleinwand (4x5 m) € 15,-- 
Leinwand Kleiner Saal   € 10,-- 
Projektionsleinwand (2x2m) € 10,-- 
 

- Weitere Anmietungsmöglichkeiten 
von Geräten entfallen – 

 
 
 

 

 
Alte Regelung: 
 
Sonderleistungen 
pro Stück und Tag für gewerbliche 
Nutzung außerhalb des Bürger- 
hauses 
 

 
 
 
 
Tisch (neu), 175x70 € 1,55 
Tisch (alt), 160x70 € 1,30 
Tisch (alt), 125x70 € 1,05 
Stuhl € 0,55 

 
NEUE REGELUNG: 
 
Sonderleistungen 
pro Stück und Tag für Nutzung  
außerhalb des Bürgerhauses 
 

 
 
 
 
Tisch (alt), 160x70 € 2,-- 
Stuhl € 1,-- 

 



Gebührenvergleich anderer Einrichtungen (umliegender Städte) 
 

 
 

 Viernheim 
 

Bürstadt Weinheim Weinheim Bensheim 
 Bürgerhaus * 

(Großer Saal 594 qm) 
 

Bürgerhaus 
(Kernsaal 370 qm) 

Stadthalle 
(Großer Saal 480 qm) 

Kulturbühne  
„Alte Druckerei“ 

(260 qm) 
 

Weststadthalle *** 
-Multifunktionshalle- 

(ca. 1.362 qm) 

Grundgebühr ** 
Nichtgewerbliche Veranstaltungen 

-Ortsansässige-  
Vereine, Gruppen, Institutionen  

120,00 € 
 

Foyer: 20,00 € 
 

120,00 € 
 

Foyer: 65,00 € 
 
 

1.120,00 € 
 

Foyer: 560,00 € 
 

580,00 € 
 

(Privatfeier = pauschal) 

1.023,00 € 

Grundgebühr ** 
Nichtgewerbliche Veranstaltungen 

- Auswärtige – 
Vereine, Gruppen, Institutionen 

250,00 € 
 

Foyer: 35,00 € 
 

479,00 € 
 

Foyer: 258,00 € 
 
 

1.120,00 € 
 

Foyer: 560,00 € 
 

740,00 € 
zzgl. 280,00 € 
(für Endreinigung, 

Heizung, Bestuhlung) 

1.023,00 € 

Grundgebühr  ** 
Gewerbliche Veranstaltungen 

440,00 € 
 

Foyer: 60,00 € 
 

479,00 € 
 

Foyer: 258,00 € 
 
 

1.120,00 € 
 

Foyer: 560,00 € 
 

740,00 € 
zzgl. 280,00 € 
(für Endreinigung, 

Heizung, Bestuhlung) 
 

 mind. 2.556,00 € 

 
Zeitzuschlag pro Stunde 

 

 
10 %  

der Grundgebühr 

 
-/- 

 
80,00 € 

 
60,00 € 

(Privatfeier = keine) 

 
-/- 

 
Fachkraft/Personal für  

Licht- und Tontechnik ** 
(bei Nutzung der Technik) 

 

 
in Grundgebühr  

enthalten 

 
zzgl. 285,00 € 

 
in Grundgebühr 

enthalten 

 
zzgl. 340,00 € / 

 
440,00 € (gewerbl.) 

 
in Grundgebühr 

enthalten 

 
Sonderleistung Klavier / Flügel 

 

 
20,00 € / 35,00 € 

 
28,00 € / kein Flügel 

 
Kein Klavier / 50,00 € 

 
50,00 € / auf Anfrage 

 
-/- 

 
 
* Die Angaben sind nach neuer Gebührenordnung (ab 01.01.2012) aufgeführt. 
 
** Die Grundgebühren wurden - zum direkten Vergleich – vom großen Saal/„Hauptsaal“ für Veranstaltungen bis 10 Stunden errechnet. 
 
*** Das Viernheimer Bürgerhaus hat eine Gesamtfläche von 1.139 qm (Beide Säle, Empore, Foyer). 
 Bei einer Gesamtanmietung beträgt die Grundgebühr bei Vereinen 155,00 € und bei Gewerbe 660,00 €. 
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